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RS OGH 1976/9/14 10Os72/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1976

Norm

StGB §42

Rechtssatz

Keine geringe Schuld des Täters, der sich um die Einhaltung irgendwelcher Kontrollmaßnahmen, durch die der

Verbreitung von Pornographie entgegengewirkt werden sollte, nicht gekümmert, sondern lediglich als Deckung einen

absolut untauglichen Verantwortlichen bestellt hat.
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